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15-05-06 Musikakademie Bebauungsvorschriften (15-04-28) 

Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festsetzun-

gen und örtlichen Bauvorschriften:  

 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

Rechtsgrundlagen: 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 
1748) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) 

 Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. November 2014 
(GBl. S. 501) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 
55)  

 
 
 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

1.1.1 Musikakademie 

1.1.1.1 Im Gebiet „Musikakademie“ sind folgende Nutzungen zulässig: 
 Gebäude und Einrichtungen zur Betreibung der Musikakademie einschließlich 

Konzertsaal mit Bühne und Empore sowie sonstiger zugehöriger Veranstaltungs-, 
Seminar-, Ausstellungs- und Versorgungsräume 

 Atelierräume (Arbeitsräume für Künstler oder Kunsthandwerker)  
 Max. 1 Wohnung für Betriebsleiter 
 Übernachtungsmöglichkeiten für einen wechselnden Personenkreis mit konkretem 

Bezug zu kulturellen Veranstaltungen in der Musikakademie wie z.B. Seminarteil-
nehmer 

 die für die Nutzung der Musikakademie erforderlichen Nebenanlagen und Neben-
gebäude inklusive Technikgebäude mit integriertem Carport 

 Kfz-Stellplätze  

 

1.2 Bedingte Zulässigkeit von Vorhaben im Gebiet „Musikakademie“ des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans "Musikakademie" (§ 12 (3a) BauGB i. V. m. 

§ 9 (2) BauGB) 

1.2.1 Im Rahmen der Festsetzung des Gebiets „Musikakademie“ sind nur solche Vor-
haben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchfüh-
rungsvertrag verpflichtet hat. Änderungen des Durchführungsvertrags oder der 
Abschluss eines neuen Durchführungsvertrages sind zulässig.  
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1.3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.3.1 Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO) 

1.3.1.1 Als maximale Trauf- und Gebäudehöhen gelten die in der Planzeichnung festge-
setzten Höhen in m ü. NN. 

Als oberer Bezugspunkt der Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der äußersten Wand-
fläche mit der Oberkante der Dachhaut.  

Als oberer Bezugspunkt der Gebäudehöhe gilt der oberste Punkt der Dachbe-
grenzungskante.  

1.3.2 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO), Geschossflächen-

zahl (§ 20 BauNVO) 

1.3.2.1 Die Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ) werden durch Ein-
tragung im "zeichnerischen Teil" festgesetzt. 

 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)  

1.4.1 Festgesetzt ist die offene Bauweise, siehe Planeinschrieb.  

 

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)  

1.5.1 Dachvorsprünge dürfen die im zeichnerischen Teil festgesetzten Baugrenzen auf 
der gesamten Länge um bis zu 1,0 m überschreiten.  

 

1.6 Carports und Kfz-Stellplätze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 

1.6.1 Kfz-Stellplätze sind innerhalb der mit „St“ und „CP/NA“ gekennzeichneten Flächen 
für Nebenanlagen zulässig. 

1.6.2 Carports sind innerhalb der mit „CP/NA“ gekennzeichneten Flächen für Nebenan-
lagen zulässig. Carports sind definiert als mindestens an zwei Seiten offene, über-
dachte Kfz-Stellplätze. 

 

1.7 Nebenanlagen ( 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO) 

1.7.1 Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO über 25 m³ Brutto-Rauminhalt sind 
nur innerhalb des Baufensters und innerhalb der mit „CP/NA“ gekennzeichneten 
Flächen für Nebenanlagen zulässig. Nebenanlagen bis jeweils 25 m³ Brutto-
Rauminhalt sind im gesamten Plangebiet zulässig.  

1.7.2 Nebenanlagen nach § 14 (2) BauNVO, die der Versorgung oder Entsorgung der 
Baugebiete dienen, sind im gesamten Plangebiet zulässig.  
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1.8 Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung (§ 9 (1) 

Nr. 10 BauGB) 

1.8.1 Aus Gründen der Verkehrssicherheit für wartepflichtige Verkehrsteilnehmer in 
Knoten- und Einmündungsbereichen sind die im Plan durch Sichtdreiecke ge-
kennzeichneten Sichtfelder zwischen 0,80 und 2,50 m Höhe, gemessen ab Ober-
kante Fahrbahn, von ständigen Sichthindernissen baulicher oder vegetativer Art 
(z.B. Nebenanlagen, Bäume) freizuhalten.  

 

1.9 Aufschüttungen (§ 9 (1) Nr. 17 BauGB) 

1.9.1 Aufschüttungen sind bis maximal 0,5 m gemessen ab Oberkante der Erschlie-
ßungsstraße „Doretmatt“ zulässig.  

 

1.10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)  

1.10.1 Wege, Stellplatzflächen (Fahrräder und Kfz) sowie Zufahrten sind ausschließlich 
in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigung (z.B. Pflaster mit Rasenfu-
gen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, sickerfähiges Pflaster, Schotterra-
sen, wassergebundene Decke, Drainpflaster) auszuführen.  

1.10.2 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer und Dachgauben sind nur zulässig, wenn 
sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Kontamina-
tion des Bodens durch Metallionen zu besorgen ist.  

1.10.3 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außenbe-
leuchtung zur Minderung der Fernwirkung festgesetzt (z.B. Natriumdampf-
Niederdrucklampen, LED-Leuchten). 

 

1.11 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  

(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

1.11.1 Im Gebiet „Musikakademie“ dürfen nachfolgend angegebene Emissionskontingen-
te LEK nach DIN 45691 weder tags (6 Uhr bis 22 Uhr) noch nachts (22 Uhr bis 6 
Uhr) überschritten werden: LEK tags = 55 dB(A) 

 LEK nachts =  40 dB(A) 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 
45691. Der Nachweis der Einhaltung der Emissionskontingente im Baugenehmi-
gungsverfahren ist zumindest für die im Schallgutachten dargestellten Immission-
sorte zu erbringen.  

1.11.2 Im Plangebiet sind passive Lärmschutzmaßnahmen durchzuführen. Diese sind im 
Bauantrag nachzuweisen. Die erforderlichen Lärmschutzmaßnahmen können 
entweder bautechnischer Art sein (z.B. entsprechend höhere Schalldämmwerte 
von Außenbauteilen, Einbau von Schallschutzfenstern/Festverglasungen, vorge-
hängte Glasfassade und schallgedämmte Lüftungseinrichtungen an Schlafräumen 
oder zum Schlafen geeigneten Räumen) oder durch eine entsprechende Grund-
rissgestaltung erreicht werden, bei der die schutzwürdigen Nutzungen in den der 
Immission abgewandten Gebäudeteilen liegen.  
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Für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind entspre-
chende Lärmpegelbereiche angegeben.  

Durch den Einsatz von Gebäudeaußenbauteilen mit einer hinreichend hohen Luft-
schalldämmung ist sicherzustellen, dass - bei geschlossenen Fenstern - der ins 
Gebäudeinnere übertragene Außenlärm auf ein zumutbares Maß begrenzt wird. 
Zum Schutz von Aufenthaltsräumen sind folgende für die jeweiligen Lärmpegelbe-
reiche angegebenen resultierenden Schalldämmmaße gemäß DIN 4109 einzuhal-
ten: 

 

Die Lärmpegelbereiche können den folgenden Plänen entnommen werden.  
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Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall 
(z.B. durch abschirmende Gebäudeteile) geringere Lärmpegelbereiche an den 
Fassaden vorliegen, können die Anforderungen an die Schalldämmung der Au-
ßenbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert werden. 

 

1.12 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB) 

1.12.1 Auf der Fläche „Musikakademie“ sind mindestens 8 Laub- oder Obstbäume sowie 
mindestens 15 Sträucher zu pflanzen und zu pflegen. Die in der Planzeichnung 
dargestellten Baumstandorte können darauf angerechnet werden. Geringe Abwei-
chungen von den vorgegebenen Standorten sind zulässig. Pflanzempfehlungen 
gem. Pflanzenliste im Anhang.  

1.12.2 Bei Abgang oder bei Fällung eines Baumes oder Strauches ist als Ersatz ein ver-
gleichbarer Baum oder Strauch nachzupflanzen. 

 

Hinweis: Gem. § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid 
verpflichten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen 
Frist entsprechend den nach § 9 (1) Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des 
Bebauungsplans zu bepflanzen.  
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  

Rechtsgrundlagen:  

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 
ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 
(GBl. S. 389, 440) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 
55) 

 

2.1 Dachform, Dachneigung, Dachdeckung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)  

2.1.1 Die Dächer der Hauptgebäude sind als Sattel-, Walm- oder Pultdächer mit einer 
Dachneigung von 15° bis 30° zulässig. 

2.1.2 Die Dächer von Nebengebäuden und Carports sind mit einer Dachneigung von 0° 
bis 30° zulässig. Dächer von Nebengebäuden und Carports mit einer Dachnei-
gung von 0° bis 5° sind extensiv zu begrünen.  

2.1.3 Als Dacheindeckung sind nur rote bis rotbraune oder graue bis anthrazitfarbene 
Materialien zulässig. Ausgenommen hiervon sind Dachbegrünungen.  

2.1.4 Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sowie glänzende oder reflektierende 
Materialien sind für Dacheindeckungen nicht zugelassen.  

 

2.2 Dachgestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.2.1 Die der Energiegewinnung dienenden Dachaufbauten (Solar, Photovoltaik) sind 
bei allen Dachneigungen gestattet und aus einem blendfreiem Material herzustel-
len. Diese dürfen nicht aufgeständert sein und die maximale Gebäudehöhe nicht 
überschreiten.  

2.2.2 Dacheinschnitte, Negativgauben und Dachaufbauten wie z.B. Dachgauben sind 
unzulässig.  

2.2.3 Zulässig sind Widerkehren und Zwerchgiebel  
 bis zu einer Breite von jeweils maximal 5 m 
 mit einer Dachneigung von 15° bis 30° 
 mit einem horizontalen Abstand von mindestens 2 m von der seitlichen Außenkan-

te Außenwand des zugehörigen Gebäudes, gemessen von der Außenkante Wi-
derkehr/Zwerchgiebel ohne Dachüberstand 

 

2.3 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 

2.3.1 Werbeanlagen an Gebäuden sind bis zu einer jeweiligen Größe von max. 10 m² 
zulässig. Diese sind nur bis zu einer Länge von 50% der jeweiligen Gebäudelänge 
zulässig und dürfen die maximal zulässige Traufhöhe nicht überschreiten.  

2.3.2 Freistehende Werbeanlagen sind bis zu einer jeweiligen Größe von max. 6 m² 
zulässig. Diese dürfen die maximal zulässige Gebäudehöhe nicht überschreiten.  

2.3.3 Schrille und kurzzeitig wechselnde Lichteffekte, Booster (Lichtwerbung am Him-
mel), selbstleuchtende sowie bewegliche Schrift- oder Bildwerbung sind ausge-
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schlossen. Eine Beleuchtung der Werbeanlagen durch externe Beleuchtung 
(Strahler) ist zulässig. 

 

2.4 Gestaltung und Nutzung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke 

(§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind zu begrünen bzw. gärtnerisch 
anzulegen und zu unterhalten.  

 

2.5 Müllbehälterstandorte (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.5.1 Standorte für Abfallbehälter sind mit einem baulichen oder pflanzlichen Sicht-
schutz zu versehen. 

 

2.6 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)  

2.6.1 Im Plangebiet dürfen Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen der Do-
retmatt nicht höher als 0,80 m sein. Mauern und Sockel sind nur bis zu einer Höhe 
von 0,50 m, bezogen auf die Oberkante der Straße zulässig. Bezugspunkt ist je-
weils die nächstgelegene Straßenoberkante.  

Hinweis: Eine ausreichende Anfahrsicht auf den öffentlichen Verkehrsraum muss 
gewährleistet bleiben.  

2.6.2 Draht- oder Maschendrahtzäune sind im gesamten Plangebiet nur zulässig in Ver-
bindung mit einer Hecken-Hinterpflanzung. 

2.6.3 Einfriedigungen aus Stacheldraht und Nadelgehölzhecken sind im gesamten 
Plangebiet nicht zulässig.  

 

2.7 Außenantennen (§74 (1) Nr. 4 LBO) 

2.7.1 Pro Gebäude ist nur eine sichtbare Antenne bzw. Satellitenantenne zugelassen. 
Satellitenantennen müssen den gleichen Farbton wie die dahinterliegende Gebäu-
defläche (Dach oder Fassade) aufweisen.  

 

2.8 Anlagen zum Sammeln oder Versickern von Niederschlagswasser  

(§ 74 (3) LBO)  

2.8.1 Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser ist zu sammeln und 
gedrosselt in die Regenwasserkanalisation abzuleiten. Für die gedrosselte Ablei-
tung des Niederschlagswassers sind Retentionszisternen vorzusehen. Das Rück-
haltevolumen muss je 100 qm versiegelte Grundstücksfläche mindestens 1 cbm 
betragen und der Drosselabfluss ist auf max. 0,5 l/s bis 1,0 l/s zu begrenzen. Bei 
einer Regenwassernutzung ist der Behälter um den vorgesehenen Bedarf zu ver-
größern.  
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3 HINWEISE 

3.1 Baugrund 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z. B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasserflurabstand u. dgl.) werden objektbezoge-
ne Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2 durch ein pri-
vates Ingenieurbüro empfohlen. 

 

3.2 Bodenschutz 

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner 
Funktion zu sichern. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen 
und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

3.2.1 Allgemeine Bestimmungen 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnöti-
ges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist 
nicht zulässig. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auf-
füllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

3.2.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden 
(Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf 
geeigneten Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung 
von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht 
überschreiten. 
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3.3 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde 
umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metalltei-
le, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages 
nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-
malschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 – Archäo-
logische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 
DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer 
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzweiten im Bauablauf zu rechnen.  

 

3.4 Regenwassernutzungsanlagen 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Installation einer Regenwassernutzungsan-
lage gemäß § 13 Abs. 3 der Trinkwasserverordnung der zuständigen Behörde an-
zuzeigen ist. Regenwassernutzungsanlagen sind nach Stand der Technik (DIN 
1988 und Arbeitsblatt DVGW 555) auszuführen und müssen entsprechend ge-
kennzeichnet sein.  

 

3.5 Hinweise der Leitungsträger 

bnNETZE GmbH 

Bei gegebener Wirtschaftlichkeit kann das Planungsgebiet durch Erweiterung des 
bestehenden Leitungsnetzes ausgehend von der Bachtelgasse oder Im Lenzen-
garten mit Erdgas versorgt werden.  

Hausanschlüsse werden nach den technischen Anschlussbedingungen der 
bnNETZE GmbH, den Bestimmungen der NDAV und den Maßgaben der ein-
schlägigen Regelwerke in der jeweils gültigen Fassung ausgeführt. In Anlehnung 
an die DIN 18012 wird für Neubauvorhaben ein Anschlussübergaberaum benötigt. 
In diesem ist ausreichend Platz für Zähler der bnNETZE GmbH vorzusehen. Der 
Hausanschlussraum ist an der zur Straße zugewandten Außenwand des Hauses 
einzurichten und hat ausreichend belüftbar zu sein. Anschlussleitungen sind ge-
radlinig und auf kürzestem Weg vom Abzweig der Versorgungsleitung bis in den 
Hausanschlussraum zu führen.  

Für die rechtzeitige Ausbauentscheidung, Planung und Bauvorbereitung des Lei-
tungsnetzes, sowie die Koordinierung mit den Baumaßnahmen der anderen Lei-
tungsträger, ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaß-
nahmen im Bebauungsplangebiet der bnNETZE GmbH, Tullastraße 61, 79108 
Freiburg i. Br., so früh wie möglich schriftlich angezeigt werden.  
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3.6 Hinweise zu Emissionen der Umgebung 

3.6.1 Landwirtschaftliche Flächen 

Auf die in der Nähe des Plangebietes vorhandenen landwirtschaftlich genutzten 
Flächen wird ausdrücklich hingewiesen. Auf diesen Flächen kann es bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie z.B. Gerüche, Stäube oder 
Geräuschen kommen.  

3.6.2 Winzergenossenschaft 

Durch die nordwestlich gelegene Winzergenossenschaft kann es insbesondere 
während der Hauptlesezeit (Ende August bis Ende Oktober) zu Emissionen in 
Form von Gerüchen kommen.  

 

 
 
79295 Sulzburg, den 06. Mai 2015 
 

 

 

 

Dirk Blens, Bürgermeister   Der Planverfasser 
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Pflanzenliste (unverbindliche Empfehlung) 

 

Zusammensetzung: 
Bei Verwendung von Nadelgehölzen ist maximal ein Nadelgehölz je 10 Laubgehölze zulässig. 
 

Bäume und Solitärgehölze 
Acer platanoides Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
Fraxinus excelsior Esche 
Populus tremula Zitter-Pappel 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Quercus petraea Trauben-Eiche 
Ulmus minor Feld-Ulme 
Ulmus glabra Berg-Ulme 
Salix alba Silber-Weide 
Tilia cordata Winter-Linde 
Tilia platyphyllos Sommer-Linde 
Pinus sylvestris Gewöhnliche Kiefer 
Schlehe Prunus spinosa 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 
Ligustrum vulgare Liguster 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Amelanchier canadensis Felsenbirne 
Cornus - Arten  Hartriegel 
Buddleya davidii Sommerflieder 
Deutzia spec. Deutzien 
Forsythia Forsythie 
Kolkwitzia Kolkwitzien 
Magnolia spec. Strauchmagnolien 
Malus ”Hillierie” Zierapfel 
Philadelphus spec. Pfeifenstrauch 
Prunus laurocerasus Kirschlorbeer 
Spiraea spec. Spiersträucher 
Syringa vulgaris Flieder 
Viburnum rhytidophyllum Immergr. Schneeball 
Juniperus communis Wacholder 
Juniperus chinensis/sabina Nied. Wacholderarten 
Rosa spec. Strauchrosen 
Caragana arborescens Erbsenstrauch 
Prunus cerasifera „Nigra“ Zierkirsche 
Prunus sargentii Zierkirsche 
Prunus serrulata „Kanzan“ Zierkirsche 
Robinia pseudo.“Umbraculif." Kugelakazie 
Robinia pseudo.“Monophylla" Robinie 
 

Niedrige Gehölze 
Hypericum calycinum Johanniskraut 
Hypericum patulum Johanniskraut 
Jasminum nudifloru Winterjasmin 
Lavandula angustifolia Lavendel 
Lonicera pileata Böschungsmyrte 
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Mahonia aquifolium Mahonie 
Potentilla fruticosa Fünffingerstrauch 
Rosa rugosa Apfel- Rose  
Rosa "Schneewittchen" Strauchrose 
Rosa "Swany" Rose "Swany" 
Symphoricarpos "Hancock" Schneebeere 
Spiraea albifolia/japonica Spierstrauch 
Vinca minor/major Immergrün 
 

Stauden und Gräser 
Avena sempervirens Blaustrahlhafer 
Centranthus ruber Spornblume 
Geranium- Arten Storchschnabel 
Hemerocallis- Arten Taglilie 
Iris- Arten Schwertlilie 
Aruncus dioicus Geisbart 
Penissetum spec. Feldborstengras 
Salvia nemorosa Salbei 
Sedum telephium Große Fetthenne 
Symphytum grandiflorum Beinwell 
Verbascum densiflorum Gr. Königskerze 
Rudbeckia- Sorten Sonnenhut 
 


